
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/7/22 2Ob566/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.07.1953

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

AußStrG §16

Rechtssatz

Zulässigkeit des Revisionsrekurses, wenn Rekursgericht infolge Selbsterhaltungsfähigkeit die Unterhaltsp8icht für

erloschen erklärt, obwohl nur die Herabsetzung auf einen bestimmten Betrag begehrt war.

Entscheidungstexte

2 Ob 566/53
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